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Präambel
Die GFA (Gesellschaft zur Förderung der 
Abwassertechnik e.  V.) ist als Dienstleister 
für die DWA (Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.  V.) tätig und gibt u.  a. die DWA-Verbands-
zeitschrift KA – Abwasser, Abfall heraus. Sie 
unterstützt die Aufgabenbereiche Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfallwesen in
enger Kooperation mit der DWA.

§ 1  Name und Sitz
(1) Die GFA, Gesellschaft zur Förderung

der Abwassertechnik e.  V., ist ein
rechtsfähiger Verein mit Sitz in Hennef.

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2  Zweck und Aufgaben
(1)  Zweck der GFA sind die Herausgabe

von Publikationen zur Wasserwirt-
schaft und zum Abwasser- und Ab-
fallwesen und einer Schriftenreihe der 
Deutschen Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
(DWA), Betrieb eines Auskunfts- und
Beratungsdienstes, die Überprüfung
von Unternehmen im Rahmen des
Technischen Sicherheitsmanage-
ments (TSM) sowie Zertifizierungs-
aktivitäten innerhalb der Wasser- und 
Abfallwirtschaft und sonstige damit im 
Zusammenhang stehende Tätigkeiten.

§ 3 Mitgliedschaft
(1) Mitglied der GFA kann werden, wer in 

den Vorstand der DWA berufen wor-
den ist oder wer, ohne im Vorstand der
DWA zu sein, Mitglied der DWA ist.

(2) Die Anmeldung ist an den Vorstand
der GFA zu richten. Dieser entscheidet 
über die Aufnahme. Lehnt der Vor-
stand die Aufnahme ab, kann der Zu-
rückgewiesene die Entscheidung der
Mitgliederversammlung beantragen.
Deren Entscheidung ist end gültig.

§ 4 Beendigung der Mitglied-
schaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch den
Tod, Austritt aus der GFA, Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte und
Ausschließung aus der GFA sowie
spätestens mit Vollendung des 75.
Lebensjahres.

(2) Die Mitgliederversammlung kann die 
Ausschließung eines Mitgliedes be-
schließen, das sich eines Verhaltens
schuldig macht, das die GFA erheblich
schädigt oder Ruf und Ansehen der
GFA erheblich beeinträchtigt.

§ 5 Mitgliedsbeiträge
(1) Die Mitgliedschaft ist beitragsfrei.

Es bleibt den Mitgliedern jedoch
überlassen, der GFA Zuwendungen
freiwilliger Art zuzuführen.
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§ 6 Organe
(1) Organe der GFA sind die Mitglieder-

versammlung, der Vorstand und das 
Präsidium.

§ 7 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung findet 

mindestens einmal im Geschäfts-
jahr statt. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich durch den Vorsitzenden des 
Vorstandes. In der Versammlung hat 
jedes Mitglied eine Stimme; Beschlüs-
se werden mit einfacher Mehrheit der 
erschienenen Mitglieder gefasst.

 Mitgliederversammlungen können 
sowohl als Präsenzveranstaltung als 
auch virtuell stattfinden. Eine Kombi-
nation aus Präsenzveranstaltung und 
virtueller Übertragung der Mitglieder-
versammlung ist ebenfalls möglich 
(hybride Mitgliederversammlung). 
Über die Art und Weise der Ausrich-
tung entscheidet der Vorstandsvorsit-
zende nach seinem Ermessen und teilt 
dies den Mitgliedern in der Einladung 
zu der jeweiligen Versammlung mit. 

 Findet eine Mitgliederversammlung 
virtuell oder hybrid statt, können 
Mitglieder ohne Anwesenheit am Ver-
sammlungsort ihre Mitgliederrechte 
im Wege der elektronischen Kom-
munikation während der Übertragung 
der Versammlung in Echtzeit mittels 
eines Abstimmungstools ausüben. 
So können in virtuellen oder hybriden 
Mitgliederversammlungen – wie in 
Präsenzversammlungen – wirksame 
Beschlüsse gefasst werden.

§ 8 Präsidium
(1) Das Präsidium besteht aus drei Perso-

nen. Präsidiumsmitglieder dürfen nur 
der GFA angehörige Personen werden. 
Der amtierende Präsident der DWA ist 
eines der Mitglieder des Präsidiums.

(2) Das Präsidium legt die langfristigen 
Ziele des Vereins fest, richtet ihn 
strategisch aus und fasst die dazu 
notwendigen Beschlüsse. 

(3) Die Mitglieder des Präsidiums sind 
ehrenamtlich tätig. Sie erhalten für 
die Ausübung ihres Amtes keine Tä-
tigkeitsvergütung.

(4) Der Vorsitzende des Präsidiums 
vertritt die Gesellschaft nach außen. 
Er leitet die Mitgliederversammlung 
sowie die Sitzungen des Vorstands 
und des Präsidiums. Präsidiums- und 
Vorstandssitzungen können sowohl als 
Präsenzveranstaltung als auch hybrid 
oder virtuell stattfinden. Es gelten die 
unter § 7 (1) dargestellten Regelungen 
analog. Der Vorsitzende des Präsidi-
ums unterrichtet die Organe über alle 
wesentlichen Vorgänge.

§ 9 Amtszeit der   
Präsidiumsmitglieder

(1) Der amtierende Präsident der DWA  
ist kraft Amtes Vorsitzender des Prä-
sidiums der GFA.

(2) Die beiden anderen Mitglieder des 
Präsidiums werden für die Dauer von 
vier Jahren durch die Mitgliederver-
sammlung gewählt.
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§ 10  Vorstand
(1) Das Präsidium wählt den Vorstand 

der GFA. Dieser besteht aus dem 
Vorsitzenden des Vorstandes und 
seinem Stellvertreter. Der Vorstand 
ist hauptamtlich tätig. 

(2) Der Vorstand vertritt die GFA gem.  
§  26 BGB gerichtlich und außerge-
richtlich. Der Vorsitzende und sein 
Stellvertreter haben Alleinvertretungs-
befugnis. Der Stellvertreter wird bei 
Verhinderung des Vorsitzenden tätig.

(3) Alles Weitere regelt eine vom Präsidi-
um zu erlassende Geschäftsordnung 
für den Vorstand. 

§ 11  Geschäftsstelle
(1) Der Vorstand leitet die Geschäftsstelle 

der GFA.

§ 12  Satzungsänderungen  
 und Auflösung

(1) Satzungsänderungen und die Auflö-
sung der GFA bedürfen einer Mehrheit 
von ¾ der erschienenen stimmbe-
rechtigten Mitglieder.

(2) Bei Auflösung der GFA fällt das Ver-
mögen der DWA zu. Besteht diese 
nicht mehr im Zeitpunkt der Auflö-
sung der GFA, so soll die Mitglieder-
versammlung bestimmen, wer das 
Vermögen erhalten soll, jedoch ist 
nur eine gemeinnützige Verwendung 
möglich.
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